Contao-Wartungsvertrag – für [example.com]
[bookmark: _Hlk188340213]Wichtige Hinweise zur Verwendung des Musters 
«Contao-Wartungsvertrag» von trakked.io

Rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen
· Bitte beachte, dass dieses Muster lediglich als Anregung dient und an deine spezifischen Anforderungen angepasst werden muss. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für die rechtliche Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und schliessen jegliche Haftung aus. Eine abschliessende, rechtliche Prüfung liegt in deiner Verantwortung.
· Du darfst dieses Muster für deine eigenen Zwecke anpassen und verwenden.
· Es ist nicht erlaubt, das Muster zu verkaufen, zu vertreiben oder anderen kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen.

Ausfüllhinweise
· Alle Textbereiche, die in eckigen Klammern stehen, musst du mit deinen individuellen Angaben ausfüllen.
· Statt des Begriffs «Wartungsvertrag» kannst du auch andere Bezeichnungen wie Servicevertrag, Updatevertrag, Update-Service, Updatevereinbarung, Wartungsvereinbarung oder Pflegevereinbarung verwenden.
· Passe die Schlussbestimmungen an die Gesetzgebung des Landes an, in dem dein Unternehmen ansässig ist.
· Leistungsumfang anpassen: Die aufgeführten Leistungen kannst du nach Bedarf ergänzen oder reduzieren. Optionale Leistungen sind z. B.: vollständiges Backup, SEO-Monitoring, Prüfung auf fehlerhafte Links, Überwachung der Log-Dateien, definierte Stundenzahl für redaktionelle Pflege.
· Preisgestaltung: Ein Preis ab 25,- EUR pro Monat ist üblich. Abhängig von deinem Stundensatz, Umfang der Installation und möglichen Zusatzleistungen kann der Preis jedoch deutlich höher ausfallen. Für eine bessere Kalkulation empfehlen wir unseren Kalkulator:
👉 https://www.trakked.io/de/kalkulator-fuer-wartungsvertraege
· Weiterführende Informationen: Wir empfehlen Dir, unseren Blog-Beitrag zum Thema Wartungsverträge zu lesen, um weitere Informationen und Tipps zu erhalten:
👉 https://www.trakked.io/de/blog/warum-wartungsvertraege-fuer-contao-anbieten

Aktualität des Musters
Dieses Muster wurde zuletzt im Januar 2025 aktualisiert.

[bookmark: _Hlk188338472]Contao-Wartungsvertrag
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Datum: [1. Januar 1970]














zwischen

[Kundenname]
[Strasse und Nummer]
[PLZ und Ort]
[Land]

und

[Agenturname]
[Strasse und Nummer]
[PLZ und Ort]
[Land]


1. Vertragsgegenstand

Der vorliegende Wartungsvertrag umfasst folgende Contao-Installation:

Domain:	[example.com]
Contao-Version:	[5.3.*]
Support-Zeitraum:	[14. Februar 2028]



2. Leistungsvereinbarung

Nachfolgende Leistungen werden im Rahmen dieses Wartungsvertrags erbracht.


Leistungsbeschreibung

Updates	Wir spielen in regelmässigen Abständen neue Bugfix-Updates der bestehenden Contao Minor-Version ein.

Sicherheitsupdates	Sobald Sicherheitsupdates für Ihre Contao-Version zur Verfügung gestellt werden, installieren wir diese zeitnah.

Monitoring	Das Monitoring prüft die Erreichbarkeit Ihrer Webseite, sowie den Ablauf der SSL-Zertifikate. Bei Problemen werden wir benachrichtigt, um eine proaktive Fehlerbehebung einzuleiten.

Sicherung	Bei einer Aktualisierung wird jeweils ein Datenbank-Backup erstellt und eine Kopie der Konfigurationsdatei von Contao abgelegt. Damit können wir im Notfall die vorherige Contao-Version und den letzten Stand der Datenbank wieder einspielen. Es wird allerdings kein vollständiges Backup aller Dateien durchgeführt. 

Verlauf	Falls von Ihnen gewünscht, können wir Ihnen den Update-Verlauf als Excel- oder CSV-Datei für Ihre interne Dokumentation zur Verfügung stellen.





3. Preise und Zahlungsbedingungen

Die vereinbarten Wartungsleistungen werden von uns zu einem Pauschalbetrag
von [xx] € pro Monat übernommen. Der Betrag wird jährlich im Voraus in
Rechnung gestellt.

Aufwände für Fehlerbehebungen im Rahmen der Überwachung sind nicht in der
Pauschale enthalten. Diese, sowie alle weiteren Leistungen, werden zum aktuellen
Stundentarif nach Aufwand in Rechnung gestellt. Die Preise
verstehen sich Netto zuzüglich Umsatzsteuer.

Bei überfälligen Rechnungen sind wir berechtigt, die vereinbarten Leistungen bis zum Zahlungseingang einzustellen, ohne dass einen Anspruch auf Vertragsminderung entsteht.



4. Vertragsdauer

Dieser Vertrag tritt durch Unterzeichnung beider Parteien in Kraft und ist an den
offiziellen Release-Plan1 der verwendeten Contao-Version gebunden. Nach Ende des Support-Zeitraums, oder durch Änderung der verwendeten Minor-Version, wird der Vertrag automatisch hinfällig.

[bookmark: _Hlk187918054]Wir haben keinen Einfluss auf den offiziellen Contao Release-Plan. Vor Ablauf des Support-Zeitraums setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um gemeinsam über ein mögliches Update der verwendeten Version zu sprechen.

Der Vertrag kann von beiden Parteien jeweils auf Ende eines Jahres unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden.

1 https://to.contao.org/release-plan


[bookmark: _Hlk188340157]5. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.

Ungültigkeit oder Nichtigkeit einzelner Teile dieses Vertrages bewirken keine
Ungültigkeit oder Nichtigkeit des gesamten Vertrages bzw. der darin enthaltenen
gültigen Teile. Die Vertragschliessenden verpflichten sich für diesen Fall, die
unwirksame Bestimmung durch eine ihrem Sinn und Zweck entsprechende wirksame
Bestimmung zu ersetzen.

Wir haften nicht für die Folgen höherer Gewalt oder für direkte oder indirekte
[bookmark: _Hlk187918253]Folgeschäden inkl. entgangener Gewinne und Ansprüche Dritter. 

[Für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ggf. sinnvolle Ergänzung]
Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts. Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist [Ort].

[Für Unternehmen mit Sitz in Deutschland ggf. sinnvolle Ergänzung]
Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist [Ort], sofern gesetzlich zulässig.



6. Unterschriften

[Ort], [1. Januar 1970]	[Ort], [1. Januar 1970]

[Kundenname]	[Agenturname]
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